	Kündigung während des Krankenstandes - Entgeltfortzahlung auch im neuen Arbeitsjahr 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	· Bei einem über das Arbeitsjahr andauernden Krankenstand entsteht im neuen Arbeitsjahr auch dann ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn das Arbeitsverhältnis im alten Arbeitsjahr wirksam beendet wurde. (OGH 9ObA 115/05k vom 7. Juni 2006) 

· Wird daher ein Arbeiter während des Krankenstandes gekündigt und beginnt ein neues Arbeitsjahr zwar erst nach Ablauf der Kündigungsfrist, aber noch während des fortdauernden Krankenstandes, so entsteht mit Beginn des neuen Arbeitsjahres ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch (§ 5 EFZG). 

· Beispiel:
Buffetkassiererin, Eintritt: 21.04.1996
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit vom 1.3.2006 bis 1.7.2006
Kündigung Arbeitgeber mit Schreiben vom 29.3.2006 zum 14.4.2006
Lösung:
Ansprüche der Arbeitnehmerin: volles Entgelt vom 1.3. bis 20.4.2006 

NEU: ab 21.4 beginnt neues Arbeitsjahr, daher neuer Anspruch = 8 Wochen volles und 4 Wochen halbes Entgelt 

· Für die Erstattung der Abmeldung zur Sozialversicherung bedeutet dies, dass sich das Ende des Entgeltanspruches maximal um den Entgeltfortzahlungsanspruch (je nach zugebrachter Dienstzeit) verlängert. 

· Die OGH-Entscheidung ist ab 1. Jänner 2007 anzuwenden.


	
	
	
	
	


